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RS OGH 1956/9/19 2Ob516/56
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.09.1956

Norm

ABGB §1425 VIII

Rechtssatz

Wenn die Erlagsberechtigten der Ausfolgung des zu ihren Gunsten erlegten Betrages an eine bestimmte Person

(Finanzamt) zustimmen, ist eine Feststellung nicht erforderlich, welchem von ihnen die Forderung wirklich zusteht.
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